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20 Der Kaſſier braucht auch nicht nachzuforſchen, wie *
mit dem Geſchäftsgebaren des Kunden weil dies eine zu große
Laſt, für ihn e und für die Bank mit Nachteilen verbunden
ſein kann.

Ad Das Gleiche wie gilt aber auch, wenn der Kaſſier
nicht bloß ermutet, ondern gewiß iſt, daß das eld Aus 77
ſauberen Geſchäften“ ſtammt oder zu ſolchen verwendet wird Die
erkun und die Verwendung des Geldes iſt eine rage, die ihn
gar nichts angeht; * hat einfach ſeine Pflicht als Kaſſier zu tun
Die Beſtimmung, mit wem die ank In Geſchäftsverkehr reten will,
ſt Sache des Bankiers oder der Direktion Für dieſe önnte
viel eher die rage entſtehen, ob ſie „Unſaubere Geſch durch
Geſchäftsverkehr, Gewährung von Hredit unterſtützen dürfen. ber
auch hier kann agen, daß der allen gewährte Bankverkehr für
gewöhnliche Fälle ein entſchuldigender Grund iſt

20 Ebenſo erledigt ſich die rage Selbſt Angenommen,
der Kaſſier oder der Bankier) hätten Unrecht, wenn ſie mit olchen
erſonen Geſchäftsverkehr unterhielten, o ſind die Buchhalter
welche die Gelder u  en, verrechnen ſo entfernt der
Sache beteiligt, daß ſie ihr Dienſtverhältnis Er entſchuldigt.

20 Daraus geht hervor, daß jemand trotz ſolcher Eventualitäten
das Bankfach ergreifen darf

Die 1age bedarf noch einer Erörterung. Bekanntlich ſetzt
die Reſtitutionspflicht Aus einer ungerechten Schädigung eine theo
Ogiſche u eine un voraus Aus bloß juridiſcher u
entſteht die Reſtitutionspflicht bloß dann, man ur Richter⸗
ru adenerſatz verurteilt iſt, nuLr dieſer Richterſpruch
nicht auf einer unrichtigen praesumptio ACt! beruht, oder man

ſich vertragsmäßig auch für dieſen Fall ver  1  6 hat Wer alſo
ohne jede eblogiſche Schaden zugefügt hat und auch ver
tragsmäßig nicht verpflichtet iſt, kann ruhig den Richterſpru ab
aQrten und iſt von jeder Reſtitutionspflicht frei, emn ſolcher
nicht Tfolgt Anders iſt die rage, ob nicht die Billigkeit oder Ee
In gewiſſen Fällen eine Entſchädigung nahelegt. Das erzeugt aber
keine Pflicht der Gerechtigkeit. Darf nun aber der Geſchädigte den
Richterſpruch anrufen? ; denn das Eſe räumt ihm das Re
ein, auf dieſe Weiſe Schadenerſa zu erlangen und dieſes geſetzliche
Recht kann P gebrauchen. 168 Eſe iſt auch nicht ungerecht, weil
E5 einmal beſtimmt iſt, die Eigentümer unvorſichtige Schã
digung er 3 ſtellen, die Vorſicht Im Verkehr zu fördern. Dann
ommt eS an ſich allen 3 gut, auch Im einzelnen Falle
eine beſtimmte Perſon Er

Ur urg rof IDr 0E  er
III (Eine von einem Dritten ichwangere raut.)

Laura, ein Mädchen auf dem ande, erfreut ſich des beſten Rufes
und iſt eben deshalb von ihrem achtzigjährigen Onkel un ſeinem —⁰

*
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ſtament nit einem bedeutenden Legate bedacht. Unglücklicherweiſe
unterhält ſie ſeit einiger Zeit heimlich einen unlauteren Umgang mit
einem verheirateten Mann, der Iin der Gemeinde für ſehr religibs gilt
und das größte Anſehen enießt, und weiß ſich von ihm ſeit einigen
Tagen ſchwanger In der größten Verzweiflung faßt Laura nun den
Entſchluß durch Herbeiführung de Abortu ihre Ehre und ihre Erb
—90 retten Nun erſcheint ein rettender Engel, indem Norbert,
eln ihr wohlbekannter Jüngling, der von ihrem Zuſtande keine Ahnung
hat, ſie 3u Ehe begehrt und dieſelbe ſchon In einigen Tagen eingehen
will Wenn Laura ihm ihren Zuſtand offenbart, ſo nimmt ſeinen
Antrag ohne Zweifel zurü und ſie bleibt in ihrer en Verzweif—
lung Darum eilt ſie In die —um Herrn Dr Philipp, einem
Prieſter, welchem ſie gänzlich fremd iſt, die Angelegenheit mit⸗
zuteilen und ihn 3u befragen, ob CS ihr In dieſem Falle erlaubt ſei,
mit Verheimlichung ihrer Schwangerſchaft zu eiraten.

Frage: Was iſt darauf 3U antworten?
Die Schwangerſchaft der Braut von einem Dritten iſt unſtreitig

ein Defekt, der die Ehe für den Bräutigam nach dem Ausdrucke der
Theologen nicht bloß „minus appétibile“ macht, ſondern ihm ogar

Schaden gereichen muß „deféèctus nocivus.“ Darum ſagt
der heilige Alfonſus 57  1CU péccat COntra justitiam. gui alteri
vendit meraes nOXxIaS eredenti bonas, ita fOrtiori. dui CUIIL pernici-
080 defectu VUlt matrimonium Contrahere.“ VI 864 Die von
einem Dritten ſchwangere Braut verſetzt durch ihre Heirat den Mann
In die Notwendigkeit, ſeinen Willen en fremdes Kind als ſein
eigenes erhalten und erziehen zu müſſen, und wird Urſache daß die
rechtmäßigen Kinder ihr väterliches Erbe unfreiwillig mit dem remden
teilen müſſen Ferner bringt ſie den Mann, die Kinder und ſich ſelbſt
in Gefahr en Uebeln einer unglücklichen Ehe anheimzufallen,
ihr Betrug, was Ci geſchehen kann, dem Manne ſpäter ekannt
wird, 10 mN Oeſterreich könnte dieſer alsdann gegen das göttliche nd
kir Recht beim weltlichen Gericht auf Grund des des bür⸗
gerlichen Geſetzbuches ogar die Auflöſung des Ehebandes erwirken.
Darum ver  1  en WI der Regel auch alle Autoren eine Braut
8U gravi. entweder von der Ehe abzuſtehen oder dem Bräutigam
ihren Zuſtand noch vor Schließung derſelben offenbaren. les
alles 11 Philipp der Laura vor Augen.

Dieſe erwidert dagegen, die Heirat ſei für ſie das einzige
Mittel, Um ihren guten Ruf und ihre zu retten, Um das
Vergehen ihres Mitſchuldigen geheim 3u halten und dadurch deſſen
Familie vor Zerrüttung Uund die Gemeinde vor dem größten
öffentlichen Aergerniſſe 3u bewahren; vaS aber die ihr ſoeben 9E
ſchilderten Gefahren anbelange, ſo ſie Unter den obwaltenden
Umſtänden ganz Ek, daß ihre Schuld dem Manne niemals werde
bekannt werden, und daß ihr gelingen werde, ihn und die recht
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mäßigen Kinder aus ihrem eigenen Vermögen vollſtändig ſchadlo
3u halten

In dieſen Umſtänden glaubt Dir Philipp folgende 3u
Gunſten Lauras ſprechende Gründe 3u finden:

Das Heiratsverbot in unſerem Falle I ſich auf die Ge
fahr, durch die Heirat die eben genannten Rechtsverletzungen zu ver
urſachen; allein dieſe Gefahr iſt bei Laura, Vie Aus den von ihr
dargelegten Umſtänden hervorgeht, nicht ſehr w

ſcheinli und darum
auch das Verbot nicht ſo ſehr 3u urgieren. Qarunt ſagt auch Lehmkuhl
iun ſeinen „Casus COnSC“. II 845; un einem ähnlichen Falle
77  Quodsi rella arteé matrimonium (CCulte bareret prolique hene
COnsuleret, 11½ amen. NIi IPsius maternitas maneret Omnino
eCta, de graviditate I0I aliter judicandum Est. de forni—
Catione Sine sequelis“; von dieſer aber ſagt der heilige Alfonſus

VI 865, daß eS der Braut nach den Autoren rlaubt wäre, auf
eine diesbezügliche Frage des Bräutigams ausweichend 3u antworten oder
ih ihre mit einer restriétio 011 Dure mentalis 3u verbergen,
da ih dieſelbe höchſt wahrſ einen Schaden bringen wird.

2 Erner kann (8 Laura wohl kaum zur Sünde angerechnet
werden, ſie durch ihre Heirat mit Verheimlichung der wan
gerſchaft von einem Dritten einen Akt ſetzt der einerſeits 11011 IN 8
86d SOlum propter bericulum damni Droximi unerlaubt, andererſeits
aber das einzige Mittel iſt, um 0 viele öherer Ordnung zu
verhüten. In dieſem Sinne chreibt ur mn ſeinen „Casus Conse.“

871 über einen ähnlichen Fall „EXCipiunt plures; 81 instan-
U8 nuptliis, Duella aliter Jualll PEI matrimonium famae COI-
Sulere 110 posset. quia tuné —  01 teneretur tantum famae GTI-
mentum Subire 20 damnum temporale Sponsi avertendum“.

Den wichtigſten Grund aber, die Eheſchließung In unſerem
Falle UA inhibieren, findet IDr Philipp In der CXtrema
Cessitas des Kindes, welchem Laura chwanger geht; denn venn
ſie ni jetzt heiraten kann, ſo iſt ſie In der größten Gefahr der
Verſuchung zuu procuratio abortus 3u unterliegen. Hiermit befindet
ſich das ind In der äußerſten geiſtlichen und leiblichen Not und
Norbert iſt Unter den gegenwärtigen Umſtänden der einzige, der
dasſelbe retten kann In inem ſolchen Falle iſt aber jedermann zu
noch viel größeren Opfern ſtrenge verpflichtet, al jene iſt, welches
Norbert durch dieſe Heirat bringen muß Darum kann 2 auch U
rationahiliter invitus ſein, wenn ihm dasſelbe durch die Entſcheidung
des Dr Philipp auferlegt wird, da dieſer Aus den angeführten Gründen
ſich nicht entſchließen kann, der Laura die Heirat 3zu verbieten oder
ſie zur Offenbarung ihres Zuſtandes zu verpflichten, ſondern ſich mit
der Ermahnung begnügt, alles tun, was In ihren Kräften iſt,
von ihrem Manne und von der Familie die oben genannten
Gefahren abzuwenden.
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